LANDESGERITCHT BOZEN
OFFENKUNDIGKEITSAKT

Im Jahre zweitausendund______ am       des Monates       um       Uhr im Amt des obigen Gerichtes.

Zum Zweck der gerichtlichen Feststellung der Wahrheit über nachstehendes sind:
auf Antrag von      , geboren am       und wohnhaft in      ,       Nr.       – deren Identität mittels  FORMDROPDOWN 
 Nr.       (von der Gemeinde       am       ausgestellt) festgestellt wird - vor dem unterfertigten Kanzleibeamten
die nachstehend angeführten Zeugen persönlich erschienen, wobei jeder einzelne über die Bedeutung des zu leistenden Eides sowie über die strafrechtlichen Folgen falscher oder ungenauer Erklärungen ermahnt und folgende Formel vorgelesen wurde: “Eingedenkt der Verantwortung, die Ihr mit der Verpflichtung übernehmet schwört, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit auszusagen”.
Dann haben die Zeugen stehend einer nach dem anderen den Eid abgelegt und die Worte gesprochen  “Ich verpflichte mich”
Über ihre Personalien befragt, haben sie verantwortet, zu heissen:
·       geboren in       am       und wohnhaft in       –       Nr.      – dessen Identität mittels  FORMDROPDOWN 
 Nr.       von der Gemeinde       am       ausgestellt – festgestellt wird

·       geboren in       am       und wohnhaft in       –       Nr.      – dessen Identität mittels  FORMDROPDOWN 
  Nr.       von der Gemeinde       am       ausgestellt – festgestellt wird

Hierauf haben sie unter dem geleistetet Eid einhellig, folgende:

ERKlÄRUNG

abgegeben:

Es ist wahr, öffentlich und persönlich bekannt, daß

FÜR VERLASSENSCHAFTEN

“Am       in       Herr/Frau       gestorben ist. Er/sie war am       in       geboren und sein/ihr letzer Domizil war in       in       n.      .

Er/sie hat kein Testament hinterlassen und seine gesetzlichen Erben sind die Ehefrau/den Ehemann       geboren in       am       und die Kinder       geboren in       am       und       geboren in       am      .

Der/die Verstorbene und die Ehefrau/der Ehemann waren nicht getrennt und nicht geschieden und sie haben bis zum Todesdatum zusammengelebt.

Ausser die obengenannten Erben gibt es keine andere Personen die erbberechtigt sind.

Die obengenannten Erben sind zurechnungsfähig.”

FÜR DIE EHE

“Herr / Frau ___________________________, Bürger aus ______________, wurde in ______________ am ________________ geboren. Sein Vater ist _______________________, geboren in ___________________ am ________________ , und die Mutter ist ________________________ , geboren am ________________ in _______________

Sein Familienstand ist: nicht gebunden und es bestehen keine Hindernisse zur Heirat.

Er kann in seiner Heimat die Dokumente nicht bekommen, die zur Heirat notwendig sind, da er dort verfolgt wird.“
MOD. 17


N.________











